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Anlage 1 

S a t z u n g

des Rhein-Erft-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung basierend auf 

der Satzung über die Abfallentsorgung im Rhein-Erft-Kreis vom 16.12.2024 

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.646), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 5. Juli 2024 (GV.NRW.S.444) und der§§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV.NRW.1969.S.712), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 5. März 2024 (GV.NRW.S.155) sowie des § 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (LKrWG NRW) vom 21.06.1988 (GV.NRW.S.250), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (GV.NRW.S.443) hat der Kreistag des Rhein-Erft-Kreises am 

12.12.2024 die folgende Satzung beschlossen: 

§ 1

Gebührengegenstand 

Für die Inanspruchnahme der vom Rhein-Erft-Kreis zur Verfügung gestellten 

Abfallentsorgungsanlagen werden Benutzungsgebühren nach dieser Gebührensatzung erhoben. Diese 

Satzung gilt nicht für ausgeschlossene Abfälle im Sinne der Abfallentsorgungssatzung des Rhein-Erft

Kreises. 

§2

Gebühren pflichtige 

Zur Zahlung der Gebühren sind die kreisangehörigen Kommunen und alle Abfallerzeuger und 

Abfallbesitzer verpflichtet, welche die vom Rhein-Erft-Kreis zur Verfügung gestellten 

Abfallentsorgungsanlagen in Anspruch nehmen, sowie die von ihnen mit der Verbringung von 

Abfällen in diese Anlagen Beauftragten. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
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Bekanntmachung des Rhein-Erft-Kreises 

Bekanntmachung zur Änderung der Richtlinie des Rhein-Erft-Kreises zur Förderung gern. § 11 Abs. 2 

ÖPNVG NRW 

Gern. § 11 Absatz 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 

(ÖPNVG NRW) sind Landesfördermittel zur Förderung eines barrierefreien und emissionsfreien 

öffentlichen Personennahverkehrs nach einem durch Richtlinie festgelegten Schlüssel zu verteilen. 

Die bisherige Richtlinie ist aus dem Jahr 2014 und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard der 

Umwelttechnik. Insbesondere die Einteilung der Fahrzeuge (Linienbusse) in den Umweltklassen 1- 3 

bedarf einer neuen Eingliederung. 

In seiner Sitzung vom 12.12.2024 hat der Kreistag des Rhein-Erft-Kreises die Änderung dieser 

Richtlinie ab dem Förderjahr 2025 beschlossen. 

Die neue Richtlinie der Umsetzung der Landesförderung gern. § 11 Abs.2 ÖPNVG NRW in seiner 

Fassung vom 12.12.2024 ist dieser Bekanntmachung angehängt. 

Weitere Informationen können beim Rhein-Erft-Kreis, Amt 85, Amt für den ÖPNV, Herrn Stumpen, 

Ebene 1 Flur C Zimmer 36, Tel.: 02271/83 18522, oepnv@rhein-erft-kreis.de eingeholt werden. 

Bergheim, 18.12.2024 

Im Auftrag 

Falkowski (Amtsleiter) 
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Richtlinie des Rhein-Erft-Kreises zur Förderung gern. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW 

1 Zuwendungszweck 

1.1 

Der Rhein-Erft-Kreis gewährt Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinie. Ziel ist es, die Dienstleistungen 

der privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen im ÖPNV zu fördern, so dass die Angemessenheit, Ef

fizienz und Qualität der Dienste sichergestellt ist. Die Ausgestaltung der Förderung erfolgt unter maßgebli

cher Berücksichtigung von in dieser Richtlinie näher bestimmten Umweltkriterien, so dass im Ergebnis ein 

höheres Maß an Umweltverträglichkeit erreicht werden kann, als es ohne Förderung bestünde. Der Rhein

Erft-Kreis strebt dabei an, dass möglichst viele Wege der Bewohnerinnen und Pendlerinnen mit umwelt

freundlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Deshalb sollen die Mittel aus der ÖPNV-Pauschale nach 

§ 11 Abs. 2 ÖPNVG dazu beitragen, dass Busse mit möglichst hohen Umweltstandards eingesetzt und sons

tige Maßnahmen im ÖPNV im Interesse des Umweltschutzes ergriffen werden. 

1.2 

Der Rhein-Erft-Kreis leitet mindestens 80% der ÖPNV-Pauschale nach§ 11 Abs. 2 ÖPNVG an öffentliche und 

private Verkehrsunternehmen weiter. Diese Verkehrsunternehmen müssen im jeweiligen Förderjahr über 

eine oder mehrere Linienkonzessionen im ÖPNV innerhalb des Gebietes des Rhein-Erft-Kreises (inkl. der 

abgehenden Linien) verfügen. 

1.3 

Den verbleibenden Teil der Pauschale verwendet der Rhein-Erft-Kreis selbst für Zwecke des ÖPNV oder lei

tet sie hierfür an öffentliche und private Verkehrsunternehmen i. S. v. Ziff. 1.2, kreisangehörige Städte, 

Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des 

ÖPNV verfolgen, weiter. 

1.4 

Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung nach dieser Förderrichtlinie besteht nicht. Der Rhein-Erft

Kreis entscheidet über Anträge sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach im Wege billigen Ermessens 

unter Zugrundelegung der Bestimmungen dieser Förderrichtlinie. Insbesondere ist eine Förderung ausge

schlossen, wenn und soweit die vom Land NRW im Rahmen der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG 

bereitgestellten Mittel für das konkrete Förderjahr erschöpft sind. 
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